
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2011/3/15 2008/05/0257
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.2011

Index

L37159 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Wien

L80009 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Wien
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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

BauO Wr §129 Abs10;

BauRallg;

B-VG Art130 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 92/05/0322 E 19. Jänner 1993 RS 4

Stammrechtssatz

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ist mit der Erlassung eines baupolizeilichen Auftrages vorzugehen, der

Beh kommt diesbezüglich kein Ermessen zu.
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